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Altmarkkreis Salzwedel

Bekanntmachung

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 14b des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808),  zum Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 9 Abs. 4 i.V.m. § 7 Abs. 2  UVPG im Rahmen des nachfolgenden wasser-
rechtlichen Erlaubnisverfahrens

Antragsteller: Herr Detlef Schlademann
    Harpe Nr. 5
    29465 Schnega
Antrag vom:  05.06.2018
Aktenzeichen: O7019005
Vorhaben:   Erhöhung der jährlichen Grundwasserentnahmemenge aus einem bestehen-

den Brunnen zur Beregnung landwirtschaftlicher Nutzflächen

Mit Schreiben vom 05.06.2018 beantragte Herr Schlademann für einen seit 2013 bestehen-
den Brunnen in der Gemarkung Barnebeck, Flur 3, Flurstück 11/1 die wasserrechtliche Er-
laubnis zur Entnahme einer maximalen Jahresmenge von 42.230 m³/a. Der Antrag stellt eine 
Erweiterung des bestehenden Wasserrechts Az O7019005 vom 28.03.2013 dar, welches noch 
bis zum 31.12.2022 gültig ist. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis gestattet dem Antragsteller bisher eine Jahresentnahme in 
Höhe von Qa mitt = 24.000 m³/a im Mittel aller Jahre und Qa max = 26.800 m³/a im mittleren 
Trockenjahr (einmal innerhalb von 5 Jahren) zur Beregnung von 30 ha landwirtschaftlichen 
Nutzflächen im Raum Barnebeck. Durch die Flächenerweiterung auf 42 ha wird zukünftig 
eine größere Entnahmemenge in der Beregnungszeitspanne von April bis einschließlich Sep-
tember erforderlich.

Es handelt sich hier um ein Vorhaben gemäß Anlage 1 Nummer 13.5.2 des UVPG. Das 
UVPG sieht hier eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 2 i. V. m. § 
9 Abs. 4 UVPG zur Ermittlung der UVP-Pflichtigkeit des Änderungsvorhabens vor. Die Vor-
prüfung anhand der Kriterien der Anlage 3 des UVPG hat ergeben, dass es sich bei diesem 
Vorhaben um eine nicht UVP-pflichtige Maßnahme zur Gewässerbenutzung i. S. v. § 9 Abs. 
1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der geltenden Fassung, handelt, da durch die Erhöhung 
der Grundwasserentnahme keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt somit in diesem Verfahren. Die Gründe für die-
se Entscheidung können beim Altmarkkreis Salzwedel, Umweltamt, SG Wasserwirtschaft, 
Karl-Marx-Str. 16, 29410 Salzwedel, Zimmer 101 eingesehen werden.

Hinweis:
Diese Feststellung ist nicht selbstständig durch Rechtsmittel anfechtbar.

Salzwedel, den 21.06.2018

gez. Ziche 
Landrat

Altmarkkreis Salzwedel

Bekanntmachung Schulfahrplan Schuljahr 2018/19 der PVGS mbH – 
Frühbedienung der Linien im Schülerverkehr

Altmarkkreis
Salzwedel

Karl-Marx-Str. 32
29410 Salzwedel
Fon 0 39 01/840-308
Fax 0 39 01/840-840
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Altmarkkreis Salzwedel

Öffentliche Bekanntmachung 
des Altmarkkreises Salzwedel zum Antrag der wpd Windpark Nr. 552 GmbH & Co. 
KG auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zur Errichtung und zum Betrieb von 6 Windenergieanlagen in 39624 Kalbe (Milde), 
Ortsteil Jeetze, Altmarkkreis Salzwedel

Die wpd Windpark Nr. 552 GmbH & Co. KG, Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen, be-
antragte beim Altmarkkreis Salzwedel die Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) zur Errichtung und zum 
Betrieb von 

6 Windenergieanlagen vom Typ Vestas V136-3,6, davon 5 Windenergieanlagen 
mit 149 m Nabenhöhe und 217 m Gesamthöhe und 1 Windenergieanlage 

mit 132 m Nabenhöhe und 200 m Gesamthöhe, Nennleistung jeweils 3,6 MW

in 39624 Kalbe (Milde), Ortsteil Jeetze,

Gemarkung: Jeezte, Flur: 12, Flurstücke: 107, 108, 184, 185, 186, 187.

Unselbständiger Bestandteil des Genehmigungsverfahrens ist die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung.

Der Antrag und die dazugehörigen Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom

08.08.2018 bis einschließlich 07.09.2018

bei folgenden Behörden aus und können zu den angegebenen Werktagen und Zeiten einge-
sehen werden:

1. Altmarkkreis Salzwedel
 Umweltamt (Haus III)
 SG Immissionsschutz
 Karl-Marx-Straße 16
 Mo. 8:30-11:30 Uhr
 Di. 8:30-11:30 Uhr / 13:00-18:00 Uhr
 Do. 8:30-11:30 Uhr / 13:00-15:30 Uhr
 Fr. 8:30-11:30 Uhr
  29410 Salzwedel

2. Stadt Kalbe (Milde)
 Rathaus
 Schulstr. 11
 39624 Kalbe (Milde)

 Mo. nach Vereinbarung
 Di. 9:00-12:00 Uhr / 14:00-18:00 Uhr
 Do. 9:00-12:00 Uhr / 14:00-16:00 Uhr
 Fr. nach Vereinbarung
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können gemäß § 21 Abs. 2 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) schriftlich in der Zeit vom

08.08.2018 bis einschließlich 06.10.2018

bei der Genehmigungsbehörde (Altmarkkreis Salzwedel) oder bei der Stelle erhoben werden, 
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bei der der Antrag und die Unterlagen zur Einsicht ausliegen. Mit Ablauf der Einwendungs-
frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen.

Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen auch die volle leserliche Anschrift 
des Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, weshalb das Vor-
haben für unzulässig gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antragstellerin bekannt 
gegeben. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich 
gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich 
sind.

Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorliegen, können diese in einem öffentlichen 
Erörterungstermin am 30.10.2018 mit den Einwendern und der Antragstellerin erörtert werden. 

Beginn der Erörterung: 13:00 Uhr
Ort der Erörterung: Altmarkkreis Salzwedel
     Haus I - Raum 270 (Beratungsraum „Stadt Salzwedel“)
     Karl-Marx-Straße 32
     29410 Salzwedel

Die endgültige Entscheidung der Genehmigungsbehörde, ob ein Erörterungstermin stattfin-
det, wird nach Ablauf der Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt gemacht. Findet 
ein Erörterungstermin statt, werden bei diesem die frist- und formgerecht erhobenen Ein-
wendungen auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, erörtert.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form von vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwender, 
der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, 
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine 
natürliche Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten Angaben nicht 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen kann.

Salzwedel, 01.08.2018

gez. Ziche
Landrat

Altmarkkreis Salzwedel

BEKANNTMACHUNG
über die Auslegung des Antrages auf Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes 

für die Wasserfassung Solpke

Es ist beabsichtigt, zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wasserfassung Sol-
pke des Wasserverbandes Gardelegen gem. §§ 51 und 52 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 
§ 73 Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalts (WG LSA) ein Wasserschutzgebiet durch 
Verordnung neu festzusetzen.

Das Wasserschutzgebiet liegt in der Gemeinde Gardelegen und erstreckt sich auf die Gemar-
kungen Berge (Fluren 6, 7 und 13), Gardelegen (Fluren 22, 23, 27, 28 und 39), Sichau (Fluren 
1, 3, 4, 5, 6, 11 und 12), Solpke (Fluren 5 und 6) und Zichtau (Fluren 8 und 9). Die Grenzen 
des Wasserschutzgebietes sind der Übersichtskarte zu entnehmen.

Durch die Schutzbestimmungen der Verordnung sollen bestimmte Handlungen für verbo-
ten oder nur beschränkt zulässig erklärt und die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken zur Duldung bestimmter Maßnahmen und zur Vornahme bestimmter Handlun-
gen verpflichtet werden. 

Folgende Schutzbestimmungen sollen ergehen:

Schutzbestimmungen in der Zone I

(1)  In der Zone I sind alle Handlungen verboten, die nicht dem ordnungsgemäßen Betreiben, 
Warten oder Unterhalten der Wassergewinnungsanlagen sowie der behördlichen Über-
wachung der öffentlichen Wasserversorgung dienen.

(2)  Das Betreten der Zone I ist nur solchen beauftragten Personen gestattet, die im Interesse 
der Wasserversorgung handeln oder mit behördlichen Überwachungsaufgaben betraut 
sind.

(3)  Die Zone I darf nur für Zwecke der Wasserversorgung oder als Wald oder Grünland ge-
nutzt werden. In diesem Bereich sind nur Maßnahmen zulässig, soweit sie der Erhaltung 
und Pflege der zum Schutz des Grundwassers notwendigen Grasnarbe und des Baumbe-
standes dienen. Der Einsatz von chemischen Mitteln für den Pflanzenschutz (Pflanzen-
schutzmittel) zur Schädlings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie zur Wachstumsregulie-
rung und jegliche Düngung sind verboten.

Schutzbestimmungen in der Zone II und Zone III

(1)  Für die Zonen II und III gelten die Verbote (v) und Beschränkungen (b) gemäß der Anla-
ge 1 in Verbindung mit Anlage 2 zu dieser Verordnung.

(2)  Die UWB kann die Einhaltung eines näher zu bestimmenden Stickstoff (N)-Zielsaldos 
oder anderer markanter Stoffe für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
anordnen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass durch die landwirtschaft-
liche Bodennutzung Gewässerbelastungen hervorgerufen werden, die die Trinkwasserge-
winnung gefährden können.

(3)  Handlungen, die nach Absatz 1 beschränkt zulässig sind, bedürfen der vorherigen Ge-
nehmigung durch die UWB. Die Genehmigung kann nur auf Antrag erteilt werden.

(4)  Die Kontrolle der gemäß Absatz 1 festgesetzten Verbote und Beschränkungen sowie die 
Einhaltung der Nebenbestimmungen der gemäß Absatz 3 erteilten Genehmigungen er-
folgt durch die UWB. Die Kontrolltätigkeiten des Wasserversorgungsunternehmens blei-
ben hiervon unberührt.

Anlage 1:

Schutzbestimmungen in den Zonen II und III des Wasserschutzgebietes Solpke 
Handlungen und Nutzungen, 

die verboten (v) bzw. beschränkt (b) gestattet sind

Zone II Zone III

1. Sachgebiet Bergbau, Erdaufschlüsse und unterirdische Lager

1.1
Gewinnen von Rohstoffen und sonstige Abgrabungen mit 
Freilegung des Grundwassers (z. B. Tagebaue, Ton-, Sand- 
und Kiesgruben, Steinbrüche)

v

1.2

Gewinnen von Rohstoffen und sonstige Abgrabungen ohne 
Freilegung des Grundwassers (z. B. Tagebaue, Ton-, Sand- 
und Kiesgruben, Steinbrüche)

Ausgenommen:

wenn die Schutzfunktion der Deckschicht nicht wesent-
lich gemindert oder die reinigende Schicht nicht freigelegt 
wird und eine ausreichende und dauerhafte Sicherung zum 
Schutz des Grundwassers vorgenommen werden kann

v

v

v

b

1.3
Bergbau einschließlich die Aufsuchung oder Gewinnung 
von Erdöl oder Erdgas

v

1.4 Untergrundspeicher v

1.5
Errichten, Erweitern und Betreiben von Grundwasser-
wärmepumpen, Erdwärmesonden und -kollektoren

v

1.6 Untertagebergbau, Tunnelbau v

1.7 Ablagern und Aufhalden bergbaulicher Rückstände v

1.8

Durchführen von Bohrungen

Ausgenommen:

Bohrungen für die öffentliche Wasserversorgung und deren 
Überwachung

Bohrungen zur Abwehr von Gefahren für das Grundwasser 
unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen zum Grund-
wasserschutz

v

-

-

1.9 Durchführen von Sprengungen v

2. Sachgebiet Kommunalwirtschaft, Industrie und Gewerbe

2.1
Ausweisung und Erweiterung von Baugebieten einschließ-
lich Gebiete für Industrie und produzierendes Gewerbe

v
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2.2
Errichten, Erweitern und Betreiben von Anlagen, die der 
Genehmigungspflicht nach Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegen

v

2.3
Errichten und Betreiben von sonstigen baulichen Anlagen, 
soweit sie nicht an anderer Stelle des Anhangs aufgeführt 
sind

v b

2.4

Errichten, Erweitern und Betreiben von Transformatoren 
und Stromleitungen mit flüssigen, wassergefährdenden 
Kühl- und Isoliermitteln

Ausgenommen:

oberirdische Aufstellung von Transformatoren

v

v

v

v

2.5
Errichten oder Erweitern von Biogasanlagen sowie das La-
gern von Gärsubstraten

v

2.6

Errichten, Erweitern und Betreiben von Abfallbehand-
lungs- und Abfallbeseitigungsanlagen sowie die Errichtung 
und der Betrieb von Deponien im Sinne des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes1

v

2.7

Verwerten oder Ablagern von Rückständen und Reststof-
fen, u. a. aus Wärmekraftwerken, Abfallverbrennungsanla-
gen, Hochofenschlacke, Gießereialtsanden sowie aus der 
Altlastensanierung 

v

2.8

Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgeset-
zes und der Strahlenschutzverordnung

Ausgenommen:

für Mess-, Prüf- und Regeltechnik

v

v

v

v

2.9

Ablagern von Baggergut aus Gewässern

Ausgenommen:

nicht schädlich belastetes Baggergut (Z02) aus Entwässe-
rungsgräben 

im Rahmen von Arbeiten zur Gewässerunterhaltung

v

b

b

b

-

-

2.10 Lagerung von Schrott, Altfahrzeugen oder Altreifen v

2.11 Errichten von Friedhöfen v

2.12
Vergraben und Ablagern von Tierkörpern und Tierkörper-
teilen

v

2.13
Errichten, Erweitern und Betreiben von Fahrzeugwaschan-
lagen

v

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

3.1

Errichten und Betreiben von Anlagen gemäß § 62 Abs. 1 
WHG3 zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im 
Sinne des § 62 Abs. 3 WHG

Ausgenommen: 

Anlagen, die den Regelungen der AwSV4 entsprechen und 
genehmigt sind sowie von einem Sachverständigen gemäß 
AwSV abgenommen wurden

v

v

v

-

3.2
Errichten, Erweitern und Betreiben von Rohrleitungsanla-
gen zum Befördern von wassergefährdenden Stoffen

v

3.3

Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern und Ab-
füllen von Jauche, Gülle und Silagesickersaft

Ausgenommen:

Anlagen, die den Regelungen der AwSV4 entsprechen und 
genehmigt sind sowie von einem Sachverständigen gemäß 
AwSV abgenommen wurden

v

v

v

-

3.4

Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern von 
Festmist und Silage 

Ausgenommen:

Anlagen, die den Regelungen der AwSV4 entsprechen und 
genehmigt sind sowie von einem Sachverständigen gemäß 
AwSV abgenommen wurden

v

v

v

-

3.5
Errichten oder Erweitern von Erdbecken, auch mit Folien-
dichtung, für die Lagerung von Gülle, Jauche und Silagesi-
ckersaft

v

4. Sachgebiet Abwasser und Abwasseranlagen

4.1

Einleiten durch Versickern von Abwasser in den Unter-
grund einschließlich Abwasserverrieselung und -verreg-
nung 

Ausgenommen:

nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser 

das breitflächige, ungezielte Versickern des auf Straßen und 
Wegen anfallenden nicht schädlich verunreinigten Nieder-
schlagswassers über die belebte Bodenzone 

die flächenhafte Versickerung von häuslichem und kom-
munalem Abwasser aus Kleinkläranlagen, das mind. mit 
einem Verfahren nach dem Stand der Technik behandelt 
wurde und wenn eine Ableitung zu aufnahmefähigen Fließ-
gewässern und zur Kanalisation nicht möglich ist

v

b

v

v

v

-

b

b

4.2 Einleiten von Abwasser in oberirdische Gewässer v b

4.3

Errichten und Erweitern von Kanalisationen einschl. Re-
gen- und Mischwasserentlastungsbauwerken und Anlagen 
zum Durchleiten oder Herausleiten von Abwasser nach 
dem Stand der Technik

v b

4.4

Errichten und Erweitern von Abwasserbehandlungsanlagen 
einschließlich Kleinkläranlagen und abflusslose Sammel-
gruben

Ausgenommen:

die Sanierung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen 
nach dem Stand der Technik sowie die Errichtung von 
Kleinkläranlagen in monolithischer Bauweise und abfluss-
losen Sammelgruben, wenn die Dichtigkeit und die Stand-
sicherheit sichergestellt sind

v

v

v

-

5. Sachgebiet Land- und Forstwirtschaft sowie Erwerbsgartenbau

5.1 Errichten oder Erweitern von Erdsilos v

5.2
Feldrandlagerung von Festmist, Hühnertrockenkot und 
festen Gärresten einschließlich der Zwischenlagerung zur 
Ausbringung

v

5.3 Zwischenlagern von wassergefährdenden Düngemitteln v

5.4
Ausbringen von mineralischen Düngemitteln und Pflanzen-
schutzmitteln durch Agrarflugzeuge 

v

5.5

Kahlschlag einer > 1 ha großen Fläche und Waldrodung

Ausgenommen:

im Rahmen ordnungsgemäßer Waldbewirtschaftung

v

v

v

-

5.6 Erstaufforstungen v b

5.7 Nassholzkonservierung, Wertholzlagerplätze v b

5.8
Eintrag hoher Stickstofffrachten in das Grundwasser (z. B. 
durch Leguminosenanbau und Umbruch von Dauergrün-
land)

v

5.9
Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch ge-
nutzter Flächen

v b

5.10
Errichten und Erweitern von Viehfütterungs-, Tränk- und 
Melkständen

v b

5.11 Errichten und Erweitern von Stallanlagen v

5.12
Errichten und Erweitern von Kleingartenanlagen, Baum-
schulen, Gartenbaubetrieben, forstlichen Pflanzgärten, Ge-
müse-, Obst- und Zierpflanzenanbau

v b

5.13

Beweidung 

Ausgenommen:

bis zu einer Besatzstärke von einer Großvieheinheit je Hek-
tar (GVE/ha)

(Bedingung: Nachweisführung eines Weidetagebuches)

v

v

v

b

6. Sachgebiet Gewässerunterhaltung und Hydromelioration

6.1 Gewässerausbau und -neubau v b

6.2 Gewässerunterhaltung mit chemischen Mitteln v

6.3
Errichten und Erweitern von Dränagen und Entwässe-
rungsgräben 

v
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7. Sachgebiet Verkehrswesen

7.1

Errichten und Erweitern von Straßen und sonstigen Ver-
kehrsanlagen oder -flächen

Ausgenommen:

Feld- und Waldwege sowie Baumaßnahmen an vorhande-
nen Straßen zur Anpassung an den Stand der Technik und 
wenn die Anforderungen der RiStWag5 in der jeweils gel-
tenden Fassung eingehalten werden

v

v

v

b

7.2
Baustelleneinrichtungen, Baustofflager und Wohnunter-
künfte für Baustellenbeschäftigte

v -

7.3 Transport wassergefährdender Stoffe auf Straßen v b

8. Sonstige Sachgebiete

8.1 Motorsportveranstaltungen und -anlagen v

8.2 Tontaubenschießplätze, Neuanlage von Golfplätzen v

8.3 Errichten und Erweitern von Fischteichen v

8.4 Errichten von militärischen Anlagen und Übungsplätzen v

8.5

Durchführen von Manövern oder Übungen von Streitkräf-
ten oder ähnlichen Organisationen

Ausgenommen:

das Durchfahren auf klassifizierten Straßen

v

v

b

-

8.6
Errichten und Erweitern von Bade-, Zelt- und Camping-
plätzen sowie Sportanlagen

v

8.7
Märkte, Volksfeste, Groß- und Sportveranstaltungen außer-
halb dafür vorgesehener Anlagen

v

1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), i. d. g. F.
2  Z0: unbelasteter Boden der Einbauklasse 0 (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/

Abfällen der LAGA - Technische Regeln, 5. erweiterte Auflage, Stand: 06.11.2003, Erich Schmidt Verlag, Berlin) 
3 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), i. d. g. F.
4  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 905), 
i. d. g. F.

5  Die Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, Ausgabe 2016 (RiStWag) sind beim 
FGSV Verlag Köln, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln zu beziehen.

Die Antragsunterlagen sowie der Entwurf der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz-
gebietes Solpke und Anordnung von Schutzbestimmungen und die dazu gehörenden Karten 
werden

vom    20.08.2018
bis einschließlich 19.09.2018

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 73 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz beim Alt-
markkreis Salzwedel sowie bei der Hansestadt Gardelegen zu folgenden Dienstzeiten für 
einen Monat ausgelegt:

1. Altmarkkreis Salzwedel, Umweltamt, Zimmer 101,
 Karl-Marx-Straße 16, 29410 Salzwedel

 Montag  8.30 - 11.30 Uhr
 Dienstag 8.30 - 11.30 Uhr und 13 - 18 Uhr
 Donnerstag 8.30 - 11.30 Uhr und 13 - 15.30 Uhr
 Freitag  8.30 - 11.30 Uhr
 oder nach Terminvereinbarung

2. Hansestadt Gardelegen, FB Baudienstleistungen, Zimmer 116,
 Rudolf-Breitscheid-Straße 3, 39638 Hansestadt Gardelegen

 Montag  9.00 - 12.00 Uhr
 Dienstag 9.00 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
 Donnerstag 9.00 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr
 Freitag  9.00 - 12 Uhr

Einwendungen zum Vorhaben können bis zwei Wochen nach Ablauf der öffentlichen Ausle-
gung schriftlich oder zur Niederschrift am o. g. Auslegungsort oder bei der Anhörungs- und 
Genehmigungsbehörde, beim Altmarkkreis Salzwedel, Karl-Marx-Straße 16, 29410 Salzwe-
del, vorgebracht werden.

Die Einwendungen sollen den Namen, den Vornamen sowie die genaue Anschrift des Ein-
wenders und die Katasterbezeichnung (Gemarkung, Flur, Flurstück) derjenigen Grundstü-
cke enthalten, für die Einwendungen erhoben werden. Außerdem sollte die Nutzungsart der 
Grundstücke angegeben werden.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist erhobene Einwendungen sind ausgeschlossen, es sei 
denn, sie beruhen auf privatrechtlichen Titeln.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben.

Die Wasserschutzgebietsverordnung sowie die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und 
Stellungnahmen werden gem. § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz mit den Beteiligten 
erörtert. Ein etwaiger Erörterungstermin wird im Anschluss an die Einwendungsfrist fest-
gelegt. Dieser Erörterungstermin ist nicht öffentlich; er dient der sachlichen Erörterung der 
erhobenen Einwendungen zwischen den Einwender und der Behörde.  

Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. 
Diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwen-
dungen der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Bei mehr als 50 
Benachrichtigungen können diese durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann ebenfalls durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind.

Sollte ein Einwender persönlich an der Wahrnehmung des Erörterungstermins gehindert sein, 
so steht es ihm frei, einen bevollmächtigten Vertreter mit der Wahrnehmung seiner Interes-
sen im Termin zu beauftragen. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines 
Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsver-
fahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

Salzwedel, den 10.07.2018

gez. Ziche
Landrat

Altmarkreis Salzwedel 25. Juli 2018
Der Landrat 

Öffentliche Bekanntmachung
Der Altmarkkreis Salzwedel erlässt folgende Allgemeinverfügung über  

die Angliederung jagdbezirksfreier Flächen der Gemarkung Langenapel: 

1. An den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Ellenberg werden folgende Grundflächen der Ge-
markung Langenapel mit einer Gesamtgröße von 62,8877 Hektar angegliedert:

Flur 3, Flurstücke 2/1, 4/1, 5, 8, 9, 10, 60, 63/1, 63/2, 63/5, 63/11, 66, 67/1, 67/2, 83/1, 83/2, 
83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 84, 128/65, 137/12, 138/11, 158/58, 161/59, 
164/7, 165/6, 175/15, 189/63, 191/63, 193/63, 194/63, 196/63, 198/63, 199/63, 200/63, 
201/63, 202/63, 203/63, 204/63, 205/63, 206/63, 207/63, 208/63, 209/63, 210/63, 211/63

Flur 2, Flurstücke  49/1, 54, 59, 146/51, 147/60, 150/63, 213/64, 214/65, 215/66, 234/82, 
260/52, 263/62, 264/67, 265/71, 266/74, 267/77, 268/80         

2. An den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Wistedt werden folgende Grundflächen der Gemar-
kung Langenapel mit einer Größe von 51,5325 Hektar angegliedert:

Flur 2, Flurstücke 8, 11/2, 14/3, 14/4, 15/1, 16/1, 36/1, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 39/1, 
40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 141/17, 142/35, 152 (TF), 164/10, 167/7, 168/7 (TF), 
171/23, 247/9, 249/21, 250/23, 251/25, 252/27, 253/29, 256/33 (TF), 279/19, 280/19, 281/18, 
282/18, 283/18

3. An den Eigenjagdbezirk von dem Kenesebeck werden folgende Grundflächen der Gemar-
kung Langenapel  mit einer Größe von 63,0838 Hektar angegliedert:

Flur 1, Flurstücke 131/3 (TF), 131/4, 131/5, 131/6, 132/3, 132/4, 134/2, 154/1, 157, 158, 161

Flur 2, Flurstücke  1/123, 1/124, 1/125, 1/128, 1/130, 1/131, 1/144, 5/11, 5/12, 5/13, 83/1, 
84, 86/1, 86/2, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/12, 93/11, 93/12, 93/13, 
93/14, 93/15, 93/18, 93/38, 93/40, 93/44, 93/45, 93/46, 93/47, 93/48, 93/49, 93/50, 93/51, 
93/52, 93/53, 93/55, 93/56, 93/57 93/58, 93/59, 93/60, 93/61 97/2, 97/3, 97/4, 97/8, 97/10, 
97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 99/1, 100/1, 103/4 (TF), 103/8, 104/1 (TF), 105/1 (TF), 108/3 
(TF), 119/2, 119/3, 119/4, 146/1, 147/1, 148/1, 152 (TF), 162, 163, 164, 166, 167, 168/7 
(TF), 208/5, 229/85

Diese Allgemeinverfügung mit Ihrer Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung kann beim 
Altmarkkreis Salzwedel eingesehen werden. 

Im Auftrag 

gez. Thiele 
Dezernent & Leiter Ordnungsamt

EG Stadt Arendsee

Öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung zum 
„Ausbau der Landesstraße 1 Ortsdurchfahrt Arendsee (Altmark) Bahnhofstraße“

Die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt – Regionalbereich Nord – hat die Entwurfs-
planung zum Straßenausbau der „Landesstraße 1 Ortsdurchfahrt Arendsee (Altmark) Bahn-
hofstraße“ erarbeitet.
Die Unterlagen werden vom 09.08.2018 bis einschließlich 10.09.2018 zur öffentlichen Ein-
sichtnahme bei der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark), Am Markt 3, 39619 Arend-
see (Altmark)

dienstags  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
donnerstags  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

öffentlich ausgelegt. 
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Während der Auslegungsfrist können bei der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark), 
Am Markt 3, 39619 Arendsee (Altmark) Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift abgegeben werden.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zu-
sätzlich im Internet unter www.stadt-arendsee.de >Aktuelles>Bekanntmachungen<und im 
Internetportal des Landes Sachsen-Anhalt eingestellt

Arendsee (Altmark), den 16.07.2018 -Siegel- Stadt Arendsee (Altmark)
       Der Bürgermeister
       gez. Klebe

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung   Salzwedel, den 26.06.2018
und Forsten Altmark
Außenstelle Salzwedel
Bodenordnungsverfahren Milchstraße Klötze

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Besitzregelung

I. Anordnung
Im Bodenordnungsverfahren (BOV) Milchstraße Klötze wird gemäß § 61a und § 63 Abs. 
2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in Verbindung mit § 65 Abs. 2 Satz 4 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 

mit Wirkung zum 01.10.2018

die vorläufige Besitzregelung angeordnet.

Die Eigentümer der zum BOV Milchstraße Klötze gehörenden Flurstücke werden mit diesem 
Zeitpunkt in den Besitz der neuen Flurstücke vorläufig eingewiesen. Hiermit gehen Besitz 
und Verwaltung der neuen Flurstücke auf die Empfänger über. 

Für die tatsächliche Überleitung in den neuen Rechtszustand sind die Überleitungsbestim-
mungen zur vorläufigen Besitzregelung maßgebend, die Bestandteil dieser Anordnung sind. 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzregelung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. Damit entfällt die aufschiebende Wir-
kung eines Widerspruchs. 

III. Hinweise
Die Überleitungsbestimmungen sowie die Karte der neuen Feldeinteilung und die entspre-
chenden Nachweise, liegen in der Zeit 

von Montag den 06.08.2018 bis Freitag den 31.08.2018
in der

Stadt Klötze
Schulplatz 1
38486 Klötze

während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus.

Ebenfalls liegen die Unterlagen in dieser Zeit im

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Außenstelle Salzwedel, Goethestraße 3 und 5, Zi. 125

29410 Hansestadt Salzwedel

während der Dienststunden/Öffnungszeiten zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 
Termine sind vorab unter der Telefonnummer 03901/846131 oder 846129 zu vereinbaren.

Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten

am Dienstag, den 04.09.2018 von 10.00 Uhr  bis 18.00 Uhr 
in der Stadt Klötze, Schulplatz 1

39486 Klötze

bekannt gegeben und auf Antrag an Ort und Stelle erläutert. Es wird gebeten, diesen Termin 
zur Auskunftserteilung wahrzunehmen.

Informationen zur Besitzregelung sind auch im Internet unter https://alff.sachsen-anhalt.de
->ALFF Altmark->Flurneuordnung->Bodenordnung Kreis Salzwedel->Milchstraße Klötze
einzusehen.

Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzregelung enden mit der Ausführung des 
Bodenordnungsplanes (§ 61 LwAnpG). Erst durch die Ausführung des Bodenordnungspla-
nes gehen die neuen Grundstücke in das Eigentum der Beteiligten über.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Rechtsbehelfe, die ihrem Wesensgehalt nach die 
Wertgleichheit der Abfindung betreffen, nicht im Rahmen eines Rechtsbehelfes gegen die 
vorläufige Besitzregelung, sondern zu einem späteren Zeitpunkt in einem besonderen Anhö-
rungstermin, zu dem gesondert geladen wird, vorzubringen sind.
Im Zusammenhang mit den Anträgen auf Agrarförderung ist darauf zu achten, dass zukünf-
tig die Flächengrößen und Flurstücksbezeichnungen der neu zugeteilten Flächen anzugeben 
sind. 

IV. Gründe
Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Besitzregelung sind 
erfüllt. Der von den Teilnehmern gewählte Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ist zu den 
vorstehenden Regelungen gehört worden. Die Grenzen der neuen Grundstücke werden in die 
Örtlichkeit übertragen, soweit es im Interesse der Beteiligten notwendig ist.
Endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke liegen vor. Außerdem 
steht das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten fest.

Die Anordnung der vorläufigen Besitzregelung und der Erlass der Überleitungsbestimmun-
gen dienen der Beschleunigung des Verfahrens zur Vermeidung von Übergangs-schwierig-
keiten, die den Beteiligten durch längeres Warten auf den Eintritt des neuen Rechtszustandes 
entstehen würden. Es liegt im Interesse der Beteiligten, dass der durch das Bodenordnungs-
verfahren angestrebte Erfolg möglichst frühzeitig, d.h. schon vor Bestandskraft des Boden-
ordnungsplanes, herbeigeführt wird. Mit der vorläufigen Besitzregelung werden darüber hin-
aus geordnete Bewirtschaftungsverhältnisse erreicht.

Die sofortige Vollziehung vorstehender Anordnung liegt auch im öffentlichen Interesse und 
im überwiegenden Interesse aller Beteiligten. Durch die sofortige Vollziehung der vorläu-
figen Besitzregelung wird gewährleistet, dass die Einweisung in die neuen Flächen zu ei-
nem einheitlichen Termin erfolgt. Es wird verhindert, dass aufgrund der Komplexität der 
Neuordnung sich durch die mögliche Einlegung eines Widerspruchs die Inbesitznahme der 
neuen Flächen und die Abgabe der alten Flächen in einigen Fällen verzögert und dadurch 
die Überleitung des neuen Besitzes in der Gesamtheit unmöglich würde. Jede Verzöge-
rung würde einen Zeitverlust von mindestens einem Jahr bedeuten, da der Besitzübergang 
wirtschaftlich sinnvoll nur bis zum Herbst stattfinden kann. Im Übrigen ist es dringend, die 
Nachteile schnellstmöglich zu beseitigen, die durch den Ausbau von Wegen, Gewässern und 
landschaftspflegerischen Anlagen im Altbestand entstanden sind.

Zur Herbeiführung der mit der Besitzregelung einhergehenden Vorteile und zur Vermeidung 
schwerwiegender Folgen und Nachteile ist die sofortige Vollziehung der vorstehenden An-
ordnung gerechtfertigt. Das öffentliche Interesse an der grundsätzlichen Beschleunigung des 
Verfahrens sowie das überwiegende Interesse der Beteiligten an der unverzüglichen Durch-
führung des Besitzwechsels überwiegen das private Interesse etwaiger Widerspruchsführer 
an der aufschiebenden Wirkung ihrer Widersprüche.

V. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Mit Beschluss vom 16.05.2013 des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Altmark wurde das Bodenordnungsverfahren Milchstraße Klötze angeordnet.
Es wurden 2 Änderungsbeschlüsse für das Bodenordnungsverfahren Milchstraße Klötze an-
geordnet, durch welche sich das Verfahrensgebiet geändert hat.

Für das Flurstück 786, Flur 5, Gemarkung Klötze
 
werden hiermit die Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Bodenordnungsverfahren berechtigen nach § 14 Abs.1 FlurbG i.V.m. 
§ 63 Abs.2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei 
Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses beim

 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark,
 Außenstelle Salzwedel  Goethestrasse 3+5, 29410 Salzwedel

anzumelden.

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser drei Monate angemeldet oder nachgewiesen, kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 
14 Abs. 2 FlurbG). Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss die 
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen 
wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst 
in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Anordnung der vorläufigen Besitzregelung und den Erlass der Überleitungsbe-
stimmungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
Außenstelle Salzwedel, Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel erhoben werden.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt, 8. Senat (Flurbereinigungssenat), Breiter Weg 203 - 206, 39104 
Magdeburg, die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle dieses Gerichts beantragt werden. 

Im Auftrag
gez. Thomas Wagner  Dienstsiegel

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Außenstelle Salzwedel
Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel, Tel. (03901)  846 -  0

Öffentliche Bekanntmachung

Einladung
zum Aufklärungstermin über die geplante Anordnung

des Flurbereinigungsverfahrens B188n Ortsumgehung Miesterhorst

Für einen Teil des Gemeindegebietes der Hansestadt Gardelegen ist auf Antrag des Landes-
verwaltungsamtes Sachsen-Anhalt als Enteignungsbehörde sowie der Landesstraßenbaube-
hörde Regionalbereich Nord die Durchführung einer Unternehmensflurbereinigung gemäß § 
87 ff. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vorgesehen. Mit diesem Flurbereinigungsverfahren 
sollen die durch den vorgesehenen Neubau der Ortsumgehung Miesterhorst im Zuge der 
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Bundesstraße B188  zu erwartenden landeskulturellen Nachteile gemindert bzw. vermieden 
werden. Zugleich soll der entstehende Landverlust auf einen größeren Kreis von Eigentü-
mern verteilt werden.

Betroffen von dem Flurbereinigungsverfahren sind Teile der Gemarkungen von Miesterhorst 
(Flur 2, 3, 4, 6, 7 alle tlw.), Mieste (Flur 1, 2, 3, 4, 6 alle tlw.) und Sichau (Flur 13 tlw.). Das 
Verfahrensgebiet wird voraussichtlich eine Fläche von ca. 879 ha umfassen. Die beabsich-
tigte Gebietsabgrenzung des Flurbereinigungsverfahrens ist der vorläufigen Gebietskarte zu 
entnehmen
(Anlage 1). 

Gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG sind die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer in ge-
eigneter Weise über das geplante Flurbereinigungsverfahren einschließlich der entstehenden 
Kosten aufzuklären.
 
Der Aufklärungstermin findet statt am 

  Dienstag, den 21.08.2018 um 19.00 Uhr
  Im Haus Altmark – Balkangrill – Thälmannstraße 1
  39649 Hansestadt Gardelegen, Ortsteil Mieste

Zu diesem Termin werden hiermit alle Grundstückseigentümer, Inhaber von selbstständigem 
Gebäudeeigentum sowie Erbbauberechtigten in dem geplanten Flurbereinigungsgebiet ein-
geladen.

Hinweis:
Gemäß § 27a Abs.2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung 
auch auf der Internetseite der Flurneuordnungsbehörde unter www.alff.sachsen-anhalt.de/
alff-altmark (Flurneuordnung ➝ Flurbereinigungserfahren ➝ Landkreis Salzwedel) einge-
stellt.

Im Auftrag

gez.
Katrin Jordan

Salzwedel, 28.06.2018

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark

Öffentliche Bekanntmachung

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark hat am 
27.06.2018 dem Beschluss 05/2018 über den Jahresabschluss 2017, dem Beschluss 
06/2018 über die Entlastung des Vorsitzenden und dem Beschluss 07/2018 zur Verwen-
dung des Jahresergebnisses 2017 zugestimmt.

Nach § 16 GKG LSA in Verbindung mit§ 19 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz vom 24.03.1997 hat 
der Vorsitzende der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark den Jahresabschluss 2017 
zusammen mit dem Bericht über die Jahresabschlussprüfung der Regionalversammlung vor-
zulegen.

Die Regionalversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt über die Verwen-
dung des Jahresergebnisses und die Entlastung des Vorsitzenden der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Altmark.

Gemäß § 16 Gesetz über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) vom 26.02.1998 
i.V.m. § 19 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz vom 24.03.1997 hat die Regionalversammlung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark auf ihrer 76. Sitzung am 27.06.2018 die folgen-
den Beschlüsse gefasst:

BSV 05/2018 – Den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 bestehend aus der Bestäti-
gung des Vorsitzenden zur Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses, der Bilanz
zum 31.12.2017, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, dem Prüfbericht zum 
Jahresabschluss 2017 vom Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises Salzwedel (RPA 
SAW) sowie der Stellungnahme zum Prüfbericht des RPA SAW (siehe Anlage).

BSV 06/2018 – Dem Vorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Entlastung erteilt.
BSV 07/2018 – Der Jahresüberschuss in Höhe von 17.083,15 € aus dem Jahresabschluss für 
das Wirtschaftsjahr 2017 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2017 der Regionalen Planungsgemeinschaft kann vom 02.08.2018 bis 
zum 14.09.2018, Dienstag von 9:00-11:30 und von 14:00-16:00 sowie nach Vereinbarung 
in der Geschäftsstelle der Regionale Planungsgemeinschaft Altmark, Ackerstr. 13 in 29410
Salzwedel eingesehen werden.

Salzwedel, den 12.07.2018

                        
Carsten Wulfänger  Siegel
Vorsitzender

Zweckverband Drömling

 ZVD
 Zweckverband

 Natur- und Kulturlandschaft Drömling/Sachsen-Anhalt

Der Zweckverband Natur- und Kulturlandschaft Drömling/Sachsen-Anhalt lädt hiermit zu 
seiner nächsten Verbandsversammlung ein. 

Die Versammlung findet am Donnerstag, d. 13. September 2018 um 10.00 Uhr im Me-
dienraum des Natur-Erfahrungszentrums in Kunrau, Am Park 2, 38486 Klötze OT 
Kunrau statt. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

Öffentlicher Teil
1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung, Entgegennahme von Anträgen
3. Bestätigung des Protokolls der Versammlung vom 07.06.2018
4. Bericht des Verbandsgeschäftsführers
5. Beschluss Nr. 3-1/2018: 1. Nachtragshaushalt 2018
6. 1. Lesung „Haushalt 2019“
7. Beschluss Nr. 3-2/2018: Projektfortführung „FAA Krähenfußschleuse“
8. Beantwortung von Anfragen

Nichtöffentlicher Teil
9. Sonstiges

Calvörde, d. 23.07.2018

gez. Jürgen Barth
Vorsitzender der Verbandsversammlung
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